Organisation

· Rahmenbedingungen:
Für die organisatorisch-administrativen Rahmenbedingungen hat die Schulleitung bzw. der Schulerhalter zu sorgen.
Die sprachheilpädagogische Arbeit an einer Schule ist gebunden an eine geeignete Räumlichkeit mit entsprechendem Inventar/Mobilar.
Verbrauchs- und Arbeitsmaterialien, sowie pädagogische und therapeutische Hilfsmittel müssen pro Schuljahr von den betreuten Schulen zur Verfügung gestellt werden.

· Schulbuchbestellung:
Zusätzlich zur Schulbuchbestellung für den Klassenunterricht können für den Sprachheilunterricht Unterrichtsmaterialien bestellt werden (Deutsch-Zusatz und therap. funkt. Material). Es wird als Berechnungsgrundlage die Anzahl der betreuten Sprachheilkinder des laufenden Schuljahres herangezogen.

Auszug aus dem Rundschreiben zum Erlass der Schulbuchbestellung:
§4. Die Höchstbeträge für die Durchschnittskosten pro Schüler, die an einem Sprachheilkurs teilnehmen, betragen zusätzlich   5,45€ zu den jeweils maßgeblichen Höchstbeträgen gem. §1 für Volksschulen, Hauptschulen und allgemeinbildenden höheren Schulen-Unterstufen.(...)

· Für dienstrechtliche und organisatorische Belange der SprachheilehrerInnen ist die Leitung der Stammschule bzw. des Sonderpädagogischen Zentrums zuständig. 

· Der zugewiesene Sprachheillehrer ist in Absprache mit dem SPZ-Leiter und durch Genehmigung des Landesschulrates verantwortlich für:

· Bedarfserhebung

· Erstellung der Diagnose

· Erstellung des Stundenplans

· Einteilung der Sprachheilkurse

· Einholen der verpflichtenden Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten

· Durchführung des Unterrichts

· Inner- und außerschulische Beratungsgespräche

· Administrative Tätigkeiten: Formulare, Stammbögen, Reiserechnungsstellung, sprachheilpäd. Berichte

· Fort- und Weiterbildung

Um eine hohe Qualität des Sprachheilunterrichts zu sichern und auszubauen, wird auf eine regelmäßige Fort- und Weiterbildung der SprachheilpädagogenInnen großer Wert gelegt.

Nach der Ausbildung werden folgende Fortbildungsbereiche empfohlen:

· Atem- und Stimmtherapie

· Kieferorthopädie

· Wahrnehmungsförderung (sensorische Integration, Hörstörungen, TLS,...)

· Myofunktionelle Therapie

· Neurofunktionelle Reorganisation

· Rhythmik

· Spezielle Sprachstörungen wie: Rhinolalie, Stottern,...

Zur regelmäßigen Fortbildung werden aktuelle Themen am Pädagogischen Institut bzw. bei den Landes- und Bezirksarbeitsgemeinschaften angeboten.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit des Besuchs von Kongressen/externen Fortbildungen (ÖGS,...) und Supervisionsgruppen.

· Evaluation
Als Grundlage für die Evaluation gilt die ausführliche Dokumentation im Stammblatt. Anhand dieser Daten wird der Fortschritt laufend bewertet.

Rückmeldungen von Eltern und KlassenlehrerInnen werden ständig mündlich eingeholt.

Zum Kursende werden mit den Eltern und LehrerInnen Abschlussgespräche geführt.

